
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/11/20 1Ob28/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1991

Norm

AHG §1 Bb

AHG §1 Cd11

UrhG §15

Rechtssatz

Die Durchführung der materiellen Ergänzung des Bundesheeres ist, soweit nicht das MilitärleistungsG zur Anwendung

kommt, Angelegenheit der Privatwirtschaftsverwaltung. Dazu gehört auch die Bescha ung eines Ausbildungsmittels

wie einer "Tonbildschau" mit zugehöriger Musikkasette einschließlich der erforderlichen Werknutzungsbewilligungen.

Der Eingri  in das von der klagenden Partei wahzunehmende Urheberrecht der Vervielfältigung ist Folge des

unterlassenen privatrechtlichen Erwerbs diese Rechts und damit ebenfalls ein Verhalten im Rahmen des

Privatwirtschaftsverwaltung.
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